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047 Zweihundertsechsundzwanzigste Satzung über die  
 Festlegungen gemäß § 8 der Satzung der Stadt  
 Köln vom 28. Februar 2005 über die Erhebung von  
 Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für  
 straßenbauliche Maßnahmen  
 vom 29. November 2012

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 15.11.2012 
aufgrund der §§ 2 und 8 Absatz 1 Satz 2 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21. Oktober 1969 (GV NRW 1969, S. 712/SGV NRW 610) 
in Verbindung mit §§ 7 und 77 Absatz 1 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW 1994, S. 666/
SGV NRW 2023) und § 8 der Satzung der Stadt Köln über die 
Erhebung von Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW 
für straßenbauliche Maßnahmen vom 28.02.2005 (ABI. Stadt 
Köln 2005, S. 116, 2010, S. 450) - jeweils in der bei Erlass die-
ser Satzung geltenden Fassung - diese Satzung beschlossen:

§ 1

Für die in den nachstehend aufgeführten Straßen vorgese-
henen straßenbaulichen Maßnahmen werden gemäß § 8 der 
Satzung der Stadt Köln über die Erhebung von Beiträgen nach 
§ 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für straßenbauliche Maßnah-
men vom 28.02.2005 folgende Festlegungen getroffen:

1. Augustastraße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Graf-Adolf-Straße
 bis  Vincenzstraße
 Anliegerstraße gemäß § 3 Absatz 2 Ziffer 1
 Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit Ausnahme einer 

Leuchte durch Aufstellen neuer Straßenleuchten.

2. Buchheimer Straße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Mülheimer Freiheit
 bis  Adamsstraße
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130 Verordnung zur Änderung der 1. Ordnungsbehörd­
lichen Verordnung für 2014 vom 18.12.2013 über das 
Offenhalten von Verkaufsstellen in verschiedenen 
Kölner Stadtteilen vom 11.03.2014

Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 10.03.2014 auf-
grund des § 6 Abs. 1 und 4 des Gesetzes zur Regelung der 
Ladenöffnungszeiten (LÖG NRW) vom 16.11.2006 (GV. NRW. 
2006 S. 516), geändert durch Gesetz vom 30. April 2013 (GV. 
NRW S.208), in Kraft getreten am 18. Mai 2013, für die Stadt 
Köln verordnet:

§ 1

Die 1. Ordnungsbehördliche Verordnung für 2014 über das Of-
fenhalten von Verkaufsstellen in den Stadtteilen, Kernbereich 
Innenstadt, Deutz, Severinsviertel, Agnesviertel, Neustadt-
Süd, Rodenkirchen, Sürth, Lindenthal, Braunsfeld, Marsdorf, 
Sülz/Klettenberg, Weiden, Ossendorf, Ehrenfeld, Neu-Eh-
renfeld, Nippes, Longerich, Chorweiler, Porz-City, Porz-Eil, 
Porz-Lind/Wahn/Wahnheide/Urbach, Poll, Kalk, Rath/Heumar, 
Dellbrück, Mülheim, Holweide, Höhenhaus vom 18.12.2013 
(Amtsblatt der Stadt Köln Nummer 52 vom 20.12.2013) wird 
wie folgt geändert:
Die in § 1 Abs. 4 der Verordnung vom 18.12.2013 genehmig-
ten Verkaufsstellenöffnungen für den Stadtteil Agnesviertel am 
Sonntag, dem 30.03.2014, am Sonntag, dem 28.09.2014 und 
am Sonntag, dem 30.11.2014 werden nach Antragsrücknah-
me aufgehoben.

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft und gilt bis zum 31.12.2014.

   Stadt Köln
   als örtliche Ordnungsbehörde

131 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Inkrafttreten eines Bebauungsplans gemäß § 10 
Baugesetzbuch (BauGB) 
Arbeitstitel: Melia-Deponie in Köln-Rondorf

Der Rat hat in seiner Sitzung am 01. Oktober 2013 den Sat-
zungsbeschluss gemäß § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(Bundesgesetzblatt I Seite 2414) in Verbindung mit § 7 Ge-
meindeordnung Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungs-
blatt Nordrhein-Westfalen Seite 666) – jeweils in der bei Erlass 
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dieser Satzung geltenden Fassung – über folgenden Bebau-
ungsplan gefasst: Bebauungsplan Nummer 64389/02 mit 
gestalterischen Festsetzungen gemäß § 10 Absatz 1 Bauge-
setzbuch für das Gebiet der Flurstücke 106 bis 110, Flur 2, 
Gemarkung Rondorf 
Arbeitstitel: Melia-Deponie in Köln-Rondorf
Der Bebauungsplan Nummer 64389/02 einschließlich der Be-
gründung und der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 
Absatz 4 Baugesetzbuch liegt mit dem Wirksamwerden dieser 
Bekanntmachung, das heißt, mit dem Tage der Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Stadt Köln, beim Amt für Liegenschaf-
ten, Vermessung und Kataster der Stadt Köln, Plankammer, 
Zimmer 06 E 05 Stadthaus, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln,

Montag und Donnerstag� von 8 Uhr bis 16 Uhr
Dienstag� von 8 Uhr bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag� von 8 Uhr bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung, zur dauernden Einsicht-
nahme bereit.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst für 
Satzungen vorgeschriebenen Veröffentlichung tritt, wird der 
Bebauungsplan Nummer 64389/02 rechtsverbindlich.
Hinweis auf Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschrif-
ten über die Aufstellung des Flächennutzungsplans und 
der Satzungen nach § 214 Baugesetzbuch in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundes-
gesetzblatt I Seite 2414) in der bei Erlass der Satzung gel-
tenden Fassung
Es wird gemäß § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch darauf hin-
gewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 
Nummern 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften eine unter Berücksichtigung des § 214 
Absatz 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans, nach § 214 Absatz 2 a Baugesetzbuch 
beachtliche Mängel bei der Durchführung des beschleunigten 
Verfahrens und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs nur beachtlich 
sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründet, 
ist darzulegen.
Hinweis auf Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungs-
ansprüche nach § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. September 2004 (Bundesgesetzblatt I Seite 2414) in der 
bei Erlass der Satzung geltenden Fassung
§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 lauten:
„(3) Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung ver-
langen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Vermögens-
nachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs 
dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung 
schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt.
(4) Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in 
Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.“
Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Ge-
setz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-West-
falen Seite 666) in der bei Erlass der Satzung geltenden 
Fassung
§ 7 Absatz 6 Satz 1 Gemeindeordnung lautet: 

„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,
a)	 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-

schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b)	 die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder 

der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c)	 der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet

	 oder
d)	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Ge-

meinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.“

Köln, den 10. März 2014		  Der Oberbürgermeister
				    gez. Roters

132 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Offenlage des Entwurfs der 2. Änderung des  
Bebauungsplans Nummer 69449/03  
Arbeitstitel: Deutzer Ring in Köln-Deutz und -Humboldt/
Gremberg, 2. Änderung

Öffentliche Auslegung nach § 3 Absatz 2 Baugesetzbuch 
des Entwurfs der 2. Änderung des Bebauungsplans Nummer 
69449/03 für das Gebiet zwischen Alemannenstraße und Reit-
weg im Westen, Deutz-Kalker Straße und Gießener Straße im 
Norden, An der Pulvermühle und Eisenbahntrasse im Osten 
und Auffahrt Severinsbrücke im Süden – Arbeitstitel: Deutzer 
Ring in Köln-Deutz und -Humboldt/Gremberg, 2. Änderung.
Ziel der 2. Änderung ist es, den Bebauungsplan hinsichtlich 
der Art der baulichen Nutzung auf die Baunutzungsverordnung 
vom 23.01.1990 umzustellen.
Hinweis: Gemäß § 13 Abs. 3 Baugesetzbuch wird von einer 
Umweltprüfung im Sinne von § 2 Absatz 4 Baugesetzbuch ab-
gesehen.
Die öffentliche Auslegung des Bebauungsplan Nummer 
69449/03 erfolgt in der Zeit vom 27. März bis 28. April 2014 
einschließlich beim Stadtplanungsamt (Stadthaus), Willy-
Brandt-Platz 2, 50679 Köln,

Montag und Donnerstag� von 8 bis 16 Uhr,
Dienstag� von 8 bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag� von 8 bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung, in Zimmer 09.B 26.

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen abge-
geben werden, über die der Rat entscheidet. Nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfas-
sung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. Ein 
Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, 
wenn die den Antrag stellende Person nur Einwendungen gel-
tend macht, die sie im Rahmen der öffentlichen Auslegung (§ 
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3 Absatz 2 Baugesetzbuch) nicht oder verspätet geltend ge-
macht hat, aber hätte geltend machen können.

Köln, den 5. März 2014

Der Oberbürgermeister, in Vertretung
gez. Franz-Josef Höing, Beigeordneter

133 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Aufhebung von einem Bebauungsplan gemäß § 10 
Baugesetzbuch (BauGB) 
Arbeitstitel: Pferderennbahn in Köln-Roggendorf/ 
Thenhoven

Der Rat hat in seiner Sitzung am 11. Februar 2014 den Sat-
zungsbeschluss gemäß § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(Bundesgesetzblatt I Seite 2414) in Verbindung mit § 7 Ge-
meindeordnung Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungs-
blatt Nordrhein-Westfalen Seite 666) – jeweils in der bei Erlass 
dieser Satzung geltenden Fassung – über folgenden Bebau-
ungsplan gefasst:

Aufhebung des Bebauungsplans Nummer 5857/02 für das 
Gebiet nördlich der Sinnersdorfer Straße zwischen dem Rand-
kanal und der Bundesautobahn (BAB) 57 sowie östlich der 
BAB 57 (circa 350 m breit), nördlich der Sinnersdorfer Straße 
bis zum Straberger Weg in Köln-Roggendorf/Thenhoven
Arbeitstitel: Pferderennbahn in Köln-Roggendorf/Thenhoven

Der aufgehobene Plan Nummer 5857/02 einschließlich der Be-
gründung und der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 
Absatz 4 Baugesetzbuch liegt mit dem Wirksamwerden dieser 
Bekanntmachung, das heißt, mit dem Tage der Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Stadt Köln, beim Amt für Liegenschaf-
ten, Vermessung und Kataster der Stadt Köln, Plankammer, 
Zimmer 06 E 05 Stadthaus, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln,

Montag und Donnerstag� von 8 Uhr bis 16 Uhr
Dienstag� von 8 Uhr bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag� von 8 Uhr bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung,

zur dauernden Einsichtnahme bereit.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst für 
Satzungen vorgeschriebenen Veröffentlichung tritt, wird die 
Aufhebung des Bebauungsplans Nummer 5857/02 rechtsver-
bindlich.

Hinweis auf Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschrif-
ten über die Aufstellung des Flächennutzungsplans und 
der Satzungen nach § 214 Baugesetzbuch in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundes-
gesetzblatt I Seite 2414) in der bei Erlass der Satzung gel-
tenden Fassung

Es wird gemäß § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch darauf hin-
gewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 

Nummern 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften eine unter Berücksichtigung des § 214 
Absatz 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans, nach § 214 Absatz 2 a Baugesetzbuch 
beachtliche Mängel bei der Durchführung des beschleunigten 
Verfahrens und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs nur beachtlich 
sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründet, 
ist darzulegen.

Hinweis auf Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungs-
ansprüche nach § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. September 2004 (Bundesgesetzblatt I Seite 2414) in der 
bei Erlass der Satzung geltenden Fassung

§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 lauten:

„(3) Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung 
verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen 
beantragt.

(4) Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in 
Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.“

Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Ge-
setz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-West-
falen Seite 666) in der bei Erlass der Satzung geltenden 
Fassung

§ 7 Absatz 6 Satz 1 Gemeindeordnung lautet:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

a)	 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b)	 die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder 
der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c)	 der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet

	 oder
d)	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Ge-

meinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.“

Köln, den 27. Februar 2014

Der Oberbürgermeister
gez. Roters
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134 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Inkrafttreten der Änderung eines Bebauungsplanes 
gemäß § 10 Baugesetzbuch 
Arbeitstitel: Heßhofstraße in Köln-Vingst

Der Rat hat in seiner Sitzung am 11. Februar 2014 den Sat-
zungsbeschluss gemäß § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(Bundesgesetzblatt I Seite 2414) in Verbindung mit § 7 Ge-
meindeordnung Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungs-
blatt Nordrhein-Westfalen Seite 666) – jeweils in der bei Erlass 
dieser Satzung geltenden Fassung – über folgenden Bebau-
ungsplan gefasst:

2. Änderung des Bebauungsplans Nummer 71446/03 gemäß 
§ 10 Absatz 1 in Verbindung mit § 1 Absatz 8 Baugesetzbuch 
für das Gebiet begrenzt im Westen durch die Gleisanlage im 
Bereich zwischen Ostheimer Straße und Plantagenstraße, 
südliche Grenze Heßhofplatz entlang südliche Richtung Kuth-
straße entlang des Josef-Boschbach-Weges in Verlängerung 
der hinteren Grundstücksgrenze der Heßhofstraße einschließ-
lich der Sportplatzanlage bis zur Ostheimer Straße.
Arbeitstitel: Heßhofstraße in Köln-Vingst

Die 2. Änderung des Bebauungsplans Nummer 71446/03 
einschließlich der Begründung und der zusammenfassenden 
Erklärung nach § 10 Absatz 4 Baugesetzbuch liegt mit dem 
Wirksamwerden dieser Bekanntmachung, das heißt, mit dem 
Tage der Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Köln, beim 
Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster der Stadt 
Köln, Plankammer, Zimmer 06 E 05 Stadthaus, Willy-Brandt-
Platz 2, 50679 Köln,

Montag und Donnerstag� von 8 Uhr bis 16 Uhr
Dienstag� von 8 Uhr bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag� von 8 Uhr bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung,

zur dauernden Einsichtnahme bereit.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst für 
Satzungen vorgeschriebenen Veröffentlichung tritt, wird die 
2. Änderung des Bebauungsplans Nummer 71446/03 rechts-
verbindlich.

Hinweis auf Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschrif-
ten über die Aufstellung des Flächennutzungsplans und 
der Satzungen nach § 214 Baugesetzbuch in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundes-
gesetzblatt I Seite 2414) in der bei Erlass der Satzung gel-
tenden Fassung

Es wird gemäß § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch darauf hin-
gewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 
Nummern 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften eine unter Berücksichtigung des § 214 
Absatz 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans, nach § 214 Absatz 2 a Baugesetzbuch 
beachtliche Mängel bei der Durchführung des beschleunigten 
Verfahrens und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs nur beachtlich 
sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 

worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründet, 
ist darzulegen.

Hinweis auf Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungs-
ansprüche nach § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. September 2004 (Bundesgesetzblatt I Seite 2414) in der 
bei Erlass der Satzung geltenden Fassung

§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 lauten:

„(3) Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung 
verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen 
beantragt.

(4) Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in 
Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.“

Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Ge-
setz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-West-
falen Seite 666) in der bei Erlass der Satzung geltenden 
Fassung

§ 7 Absatz 6 Satz 1 Gemeindeordnung lautet:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

a)	 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b)	 die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder 
der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c)	 der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet

	 oder
d)	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Ge-

meinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.“

Köln, den 27. Februar 2014

Der Oberbürgermeister
gez. Roters
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135 Widmung der Reinhold-Sonnek-Straße in  
Köln-Wahnheide

Die Widmung der Reinhold-Sonnek-Straße in Köln-Wahnheide 
von der Magazinstraße bis zur Wendemöglichkeit (Gemarkung 
Wahn, Flur 11, Flurstücke 1571, 1332 und 1572), als Gemein-
destraße ohne Benutzungsbeschränkung wird gemäß § 6 
Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG) verfügt. 

Die Widmung wird mit dieser öffentlichen Bekanntmachung 
wirksam. 

Ein Plan, aus dem die Lage der gewidmeten Fläche ersichtlich 
ist, kann beim 

Bauverwaltungsamt, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln, Zim-
mer 13 D 61, 

montags und donnerstags� von 8.00 – 16.00 Uhr,
dienstags� von 8.00 – 18.00 Uhr,
mittwochs und freitags� von 8.00 – 12.00 Uhr

sowie nach besonderer Terminvereinbarung (Telefon 0221/221-
23662) eingesehen werden.

Die oben genannte Widmung gilt am Tage nach der Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Stadt Köln als bekannt gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Klage vor dem Verwaltungsgericht Köln, Köln, 
erhoben werden. 

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag
Ulrike Willms, kommissarische Amtsleiterin

136 Öffentliche Ausschreibung nach VOB 
Öffentliche Bekanntmachung 
Die Sozial-Betriebe-Köln gemeinnützige GmbH 
schreibt öffentlich aus:

a.	 Betonwerksteinarbeiten 
b.	 Putz- und Stuckarbeiten
für den Neubau Altenpflegeheim Gebäude 7, Tiefentalstr. 68–
70, 51063 Köln 

Wesentliche Leistungen: 
a) je ca. 70 m² Trittschalldämmschicht, Zementestrich und Bo-
denbelag (Feinkorn), ca. 60 m Sockelleisten, je 55 Winkelstu-
fen und Stufensockelleisten, ca. 60 m² Fensterbänke
b) ca. 4.430 m² Wand- und 2.030 m² Deckenflächen (Reini-
gung, Grundierung, Gipsputz), ca. 1.500 m Eckschutzschiene

Vorgesehene Ausführungszeit: 
a) Mai bis Juni 2015, b) März bis Mai 2015
Kosten der Angebotsunterlagen:
a) 12 2, Vergabenummer 14/03/14, b) 13 2, Vergabenummer 
15/03/14

Eröffnungstermin: 10.04.2014
a) 10.00 Uhr, b) 10.30 Uhr
Ablauf der Bindefrist: 23.05.2014
Mit dem Angebot einzureichende Nachweise:
- Erklärung über den Umsatz des Unternehmens jeweils be-
zogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, 
soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die 
mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Ein-
schluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen 
ausgeführten Aufträgen,
- Referenzliste über die Ausführung von Leistungen in den 
letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu 
vergebenden Leistung vergleichbar sind und
- die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Geschäfts-
jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, ge-
gliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem 
technischen Leitungspersonal.
(Bei präqualifizierten Bietern genügt der Hinweis auf die Ein-
tragung im Präqualifikationsverzeichnis)

Sicherheiten: Vertragserfüllungsbürgschaft über 5 % der Auf-
tragssumme ab einer Auftragssumme von 250.000 2 netto; 
Sicherheitseinbehalt für Mängelansprüche in Höhe von 3 % 
der Abrechnungssumme, ablösbar durch Bankbürgschaft.
Bieter müssen nach den Bestimmungen des Tariftreue- und 
Vergabegesetzes NRW (TVgG) mit dem Angebot Verpflich-
tungserklärungen zu Tariftreue und Mindestentlohnung, zur 
Beachtung der ILO-Kernarbeitsnormen und zur Frauenförde-
rung und Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
gemäß TVgG NRW abgeben. 
Die Ausschreibungsunterlagen können ab sofort bei der Sozi-
al-Betriebe-Köln GmbH, Abteilung Bau/Technik/EDV, Bolten-
sternstr. 16, 50735 Köln, angefordert werden. Die Schutzge-
bühr ist zahlbar per Überweisung auf das Konto der SBK bei 
der Sparkasse KölnBonn, IBAN: DE08 3705 0198 0026 0129 55, 
SWIFT-BIC: COLSDE33, unter Angabe der Vergabenummer 
und wird nicht erstattet. Ein Beleg über die erfolgte Überwei-
sung ist der Anforderung zwingend beizufügen. Eine Abholung 
der Unterlagen ist nicht möglich. Das Risiko der Postzustel-
lung trägt der Bewerber. Letzter Tag für die Anforderung der 
Unterlagen ist der 31.03.2014 (Eingang des Anforderungs-
schreibens bei den SBK).
Der Eröffnungstermin findet statt in Gebäude 14/Geschäfts-
führung der Sozial-Betriebe-Köln GmbH, Zimmer 1.09. Zuge-
lassen sind ausschließlich die Bieter bzw. die von ihnen legiti-
mierten Bevollmächtigten.
Nachprüfstelle im Sinne des § 21 VOB/A: Bezirksregierung 
Köln, Postfach 101548, 50606 Köln.

137 Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2012 
und des Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr 
01.01.2012 – 31.12.2012 des Wallraf-Richartz- 
Museums & Fondation Corboud der Stadt Köln

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 17.12.2013 
den Jahresabschluss zum 31.12.2012 sowie den Lagebericht 
für das Wirtschaftsjahr 01.01.2012 – 31.12.2012 festgestellt. 
Der Rat hat beschlossen, den Überschuss des Wirtschafts-
jahres vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012 in Höhe von EUR 
784.610,55 mit dem Verlustvortrag in Höhe von EUR 70.295,86 
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zu verrechnen. Der Restbetrag in Höhe von EUR 714.314,69 
wird auf neue Rechnung vorgetragen. Der Betriebsleitung und 
dem Betriebsausschuss wurde Entlastung erteilt. Darauf be-
zogen hat die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen 
mit Datum vom 05.03.2014 einen Prüfungsvermerk folgenden 
Inhalts erteilt:

Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Ab-
schlussprüfer des Betriebes Wallraf-Richartz-Museum & Fon-
dation Corboud. Zur Durchführung der Jahresabschlussprü-
fung zum 31.12.2012 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft Dipl.-Kfm. Hans M.Klein + Partner, Köln, bedient.
Diese hat mit Datum vom 11.10.2013 den nachfolgend darge-
stellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.
„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Er-
gebnisrechnung, Finanzrechnung sowie Anhang – unter Ein-
beziehung der Buchführung und den Lagebericht des Wallraf-
Richartz-Museum & Fondation Corboud der Stadt Köln, Köln, 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 
geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahres-
abschluss und Lagebericht nach den landesrechtlichen Vor-
schriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebs-
satzung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. Unsere Aufgabe ist es, 
auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine 
Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der 
Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB 
und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsät-
ze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Da-
nach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des 
durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden 
die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung sowie die Erwartungen über mögliche Fehler be-
rücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit 
des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahres-
abschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von 
Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der 
angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der Betriebsleitung der eigenbetriebsähnli-
chen Einrichtung sowie die Würdigung der Gesamtdarstel-
lung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind 
der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für unsere Beurteilung bildet.
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den 
landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestim-
mungen der Betriebssatzung und vermittelt unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jah-
resabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von 

der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
dar.“
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Dipl.-Kfm. Hans M.Klein + Partner ausge-
wertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchge-
führt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis:
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollin-
haltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 der Verord-
nung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei 
Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP 
DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erforderlich.

Herne, den 05.03.2014
GPA NRW
Im Auftrag

gez. Wilma Wiegand

Der Jahresabschluss zum 31.12.2012 und der Lagebericht für 
das Wirtschaftsjahr 01.01.2012 – 31.12.2012 der eigenbetrieb-
sähnlichen Einrichtung Wallraf-Richartz-Museum & Fondation 
Corboud der Stadt Köln sind bis zur Feststellung des Jahres-
abschlusses zum 31.12.2013 im Wallraf-Richartz-Museum & 
Fondation Corboud, Obenmarspforten, 50667 Köln, Zimmer 
10.05, öffentlich ausgelegt und können eingesehen werden.

gez. Dr. Marcus Dekiert
– Geschäftsführender Betriebsleiter –

138 Öffentliche Ausschreibung nach VOL 
Bühnen der Stadt Köln – Versand von Druckerzeug-
nissen – 2014-0442-5-t 

Öffentlicher Auftraggeber: Stadt Köln, Zentrales Vergabeamt 
-27-, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln
Zusendung der Unterlagen: Online-Formular
Für Selbstabholer: Ausgabestelle
Vergabenummer: 2014-0442-5-t
Verfahrens-/Vertragsart: öffentliche Ausschreibung – VOL

Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-
Westfalen
Die Vergabe des Auftrages richtet sich unter anderem nach 
dem Gesetz über die Sicherung von Tariftreue und Sozialstan-
dards sowie fairen Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher 
Aufträge (Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen 
– TVgG – NRW) vom 10. Januar 2012. Hiernach müssen Biete-
rinnen oder Bieter, deren Nachunternehmerinnen oder Nach-
unternehmer beziehungsweise Verleiherinnen oder Verleiher 
von Arbeitskräften, soweit diese bereits bei Angebotsabgabe 
bekannt sind beziehungsweise bekannt sein müssen, gemäß 
den Vorgaben der §§ 4, 17, 18 und 19 TVgG Verpflichtungser-
klärungen zu Umweltstandards und Energieeffizienz, sozialen 
Mindeststandards, Frauen- und Familienförderung sowie bei 
Bau- und Dienstleistungen auch zu Tarif- beziehungsweise 
Mindestlöhnen abgeben. Die Verpflichtungserklärungen sind 
Bestandteil der Vergabeunterlagen. 
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Inhalt und Umfang des Auftrags
Gegenstand der Bekanntmachung: Abschluss einer Rahmen-
vereinbarung, Laufzeit 18 Monate
Ort der Ausführung: Köln und Umgebung
Angaben zur Rahmenvereinbarung: Rahmenvereinbarung mit 
einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
Laufzeit der Rahmenvereinbarung in Monaten: 18 
Kurze Beschreibung des Auftrags: Die Bühnen der Stadt Köln 
beabsichtigen, den Versand von Monatsübersichten sowie 
optional von Jahresheften für das Schauspiel und der Hefte 
„Oper Pur“ an die Kunden der Bühnen der Stadt Köln ab Zu-
schlagsdatum bis 31.08.2015 zu vergeben.
Die Bühnen der Stadt Köln versenden einmal im Monat die 
Monatsübersichten des Schauspiel Köln, alle zwei Monate die 
Zweimonatsübersichten der Oper der Stadt Köln, Ende April 
2014 und optional April 2015 die Jahreshefte Schauspiel so-
wie optional zweimal in der kommenden Spielzeit 2014/2015 
das Heft „Oper Pur“. 
Die Auftragssumme ist inklusive der anfallenden Portokosten 
anzugeben. 
Aufteilung in Lose: Die Ausschreibung ist nicht in Lose aufge-
teilt.
Varianten/Nebenangebote sind zulässig: nein
Gesamtmenge beziehungsweise -umfang des Auftrags: Ver-
sand von circa 364.400 Monatsübersichten für Schauspiel 
und Oper Köln, Versand von circa 10.000 Jahresheften für das 
Schauspiel Köln.
Optionen: ja
zusätzlicher Versand von circa 10.000 Jahresheften für das 
Schauspiel Köln, 
zusätzlicher Versand von circa 10.600 Heften „Oper Pur“ für 
die Oper Köln.
Vertragslaufzeit der Auftragsausführung: 18 Monate
Beginn und Ende der Auftragsausführung: Beginn: Zuschlag 
Ende: August 2015 

Voraussetzungen des Auftrags
Geforderte Kautionen und Sicherheiten: §18 VOL/B.
Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bezie-
hungsweise Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften: §17 
VOL/B.
Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag verge-
ben wird: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigter 
Vertreterin oder bevollmächtigtem Vertreter.
Sonstige Bedingungen an die Auftragsausführung: Da die 
Druckerzeugnisse und Umschläge von unterschiedlichen Ver-
tragspartnern der Bühnen der Stadt Köln direkt an die Ver-
sandfirma geliefert werden und hier bereits entsprechende, 
vertragliche Vereinbarungen bestehen, die eine Lieferung in-
nerhalb von Köln und Umgebung vorsehen, kann der Zuschlag 
nur an Versandfirmen erfolgen, deren Versandabwicklung 
(Hauptsitz, Zweigstelle et cetera) in Köln beziehungsweise in 
einem Umkreis von 20 km des Stadtgebietes Köln liegt. 
Juristische Personen müssen die Namen und die berufliche 
Qualifikation der Personen angeben, die für die Ausführung 
der betreffenden Dienstleistung verantwortlich sein soll: ja
Zuschlagskriterien
Zuschlagskriterien (bei europaweiten Verfahren mit deren Ge-
wichtung): 100 % Preis

Ausgabe der Unterlagen
Weitere Unterlagen können gefordert werden bei: Stadt Köln, 
Zentrales Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A 05, Willy-
Brandt-Platz 2, 50679 Köln
Telefon: 0221/221-26886, Fax: 0221/221-26272

Abgeholt werden können die Unterlagen montags bis freitags 
von 8 bis 12 Uhr.
Wird ein Entgelt für die Unterlagen erhoben, ist dieses so-
wohl bei Abholung als auch bei Versand im Voraus zu über-
weisen. Bitte zahlen Sie den Betrag auf das Konto bei der 
Sparkasse KölnBonn, IBAN DE98370501981929792990,  
BIC COLSDE33XXX. Als Verwendungszweck ist die oben ge-
nannte zehnstellige Vergabenummer anzugeben. Die Vorlage 
des Einzahlungsbelegs, zum Beispiel die Auftragsbestätigung 
bei Onlinebuchung, ist Voraussetzung für die Herausgabe 
oder den Versand der Vergabeunterlagen.

Entgelt für die Unterlagen: 
Für Abholer: 8 Euro, Bei Versand: 8 Euro
Empfohlener Schlusstermin für die Anforderung von Unterla-
gen: 25.03.2014
Frist für die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge: 
01.04.2014, 14 Uhr
Zuschlagsfrist: 01.07.2014
Bewerbung/Angebote bitte richten an: Stadt Köln, Zentrales 
Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A 21, Willy-Brandt-
Platz 2, 50679 Köln 
Bewerbungen/Angebote sind in allen Bestandteilen in deut-
scher Sprache abzufassen. 
Auskunft erteilt: Ihre Fragen senden Sie bitte an die E-Mail-
Adresse submissionsdienst-vergabeamt@stadt-koeln.de oder 
an die Faxnummer 0221/221-26272.
Nachprüfungsstelle: Bezirksregierung Köln, Zeughausstraße 
2–10, 50667 Köln 
Anfragen per E-Mail zu Ausschreibungen und Vergabevorgän-
gen richten Sie bitte gleichzeitig an unser Postfach „Submissi-
onsdienst-Vergabeamt@stadt-koeln.de“

139 Öffentliche Ausschreibung nach VOB 
Offenes Verfahren 
Neubau Hubschrauberrettungsstation, Köln Kalk-
berg – Beton/Stahlbetonarbeiten – 2014-0380-5-c

Öffentlicher Auftraggeber: Stadt Köln, Zentrales Vergabeamt 
-27-, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln
Zusendung der Unterlagen: Online-Formular
Für Selbstabholer: Ausgabestelle
Vergabenummer: 2014-0380-5-c
Verfahrens-/Vertragsart: Offenes Verfahren – VOB

Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-
Westfalen
Die Vergabe des Auftrages richtet sich unter anderem nach 
dem Gesetz über die Sicherung von Tariftreue und Sozialstan-
dards sowie fairen Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher 
Aufträge (Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen 
– TVgG – NRW) vom 10. Januar 2012. Hiernach müssen Biete-
rinnen oder Bieter, deren Nachunternehmerinnen oder Nach-
unternehmer beziehungsweise Verleiherinnen oder Verleiher 
von Arbeitskräften, soweit diese bereits bei Angebotsabgabe 
bekannt sind beziehungsweise bekannt sein müssen, gemäß 
den Vorgaben der §§ 4, 17, 18 und 19 TVgG Verpflichtungser-
klärungen zu Umweltstandards und Energieeffizienz, sozialen 
Mindeststandards, Frauen- und Familienförderung sowie bei 
Bau- und Dienstleistungen auch zu Tarif- beziehungsweise 
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Mindestlöhnen abgeben. Die Verpflichtungserklärungen sind 
Bestandteil der Vergabeunterlagen. 
Inhalt und Umfang des Auftrags
Gegenstand der Bekanntmachung: Öffentlicher Auftrag
Ort der Ausführung: Köln, Kalkberg
Kurze Beschreibung des Auftrags: Die Stadt Köln, Berufs-
feuerwehr, errichtet auf dem Kalkberg eine Hubschrauberret-
tungsstation, einschließlich der dazugehörigen Zuwegungen, 
Landeflächen und Außenanlagen.
Beginn 01.07.2014, Abschluss 31.12.2014 
Aufteilung in Lose: Die Ausschreibung ist nicht in Lose aufge-
teilt.
Varianten/Nebenangebote sind zulässig: nein
Gesamtmenge beziehungsweise -umfang des Auftrags:
Folgender Massenauszug:
Erweiterter Rohbau: Zum ausgeschriebenen Leistungsumfang 
gehören folgende Arbeiten:
Gründungsarbeiten, unter anderem Einbau einer Tragschicht 
circa 950 cbm
Beton- und Stahlbetonarbeiten, unter anderem Bodenplatten 
circa 640 cbm, Wände circa 504 cbm, Deckenplatten circa 
260 cbm
Dämmarbeiten, Dichtungs- und Abdichtungsarbeiten, Korrosi-
onsschutzarbeiten sowie Verlegung von Grundleitungen, Blitz-
schutz/Erdungsarbeiten, Lehrrohrinstallationsarbeiten.
Die Betriebsstation hat eine Grundfläche von circa 1300 qm 
mit einer Gesamthöhe von circa 8 m.
Der Rohbau wird in Stahlbetonbauweise erstellt, die Tragkon-
struktion des Daches im Bereich des Hangars als Stahlkons-
truktion.
Optionen: nein

Voraussetzungen des Auftrags
Geforderte Kautionen und Sicherheiten: §17 VOB/B.

Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bezie-
hungsweise Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften: §16 
VOB/B.
Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag verge-
ben wird:
Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigter Vertreterin 
oder bevollmächtigtem Vertreter.
Geforderte Nachweise zur persönlichen Lage: Bieter sowie 
deren Nachunternehmer und Verleiher von Arbeitskräften, so-
weit diese bei Angebotsabgabe bekannt sind, haben mit dem 
Angebot die gemäß Gesetz über die Sicherung von Tariftreue 
und Sozialstandards sowie fairen Wettbewerb bei der Verga-
be öffentlicher Aufträge (Tariftreue- und Vergabegesetz Nord-
rhein-Westfalen – TVgG – NRW) vom 10.01.2012 (Gesetz- und 
Verordnungsblatt Ausgabe 2012 Nummer 2 vom 26.01.2012 
Seite 15 bis 26) erforderliche Verpflichtungserklärung abzu-
geben (Gewährung von Tarif- beziehungsweise Mindestlohn, 
Beachtung der ILO-Kernarbeitsnormen); ein Vordruck ist den 
Vergabeunterlagen beigefügt.
Geforderte Nachweise zur wirtschaftlichen und finanziellen 
Leistungsfähigkeit: Umsatz der letzten 3 Geschäftsjahre, 
Anzahl der Mitarbeiter. 
Geforderte Nachweise zur technischen Leistungsfähigkeit: 
Referenzen
Zuschlagskriterien
Zuschlagskriterien (bei europaweiten Verfahren mit deren Ge-
wichtung): Preis zu 100 %

Ausgabe der Unterlagen
Weitere Unterlagen können gefordert werden bei: Stadt Köln, 

Zentrales Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A 05, Willy-
Brandt-Platz 2, 50679 Köln
Telefon: 0221/221-26886, Fax: 0221/221-26272
Abgeholt werden können die Unterlagen montags bis freitags 
von 8 bis 12 Uhr.
Wird ein Entgelt für die Unterlagen erhoben, ist dieses so-
wohl bei Abholung als auch bei Versand im Voraus zu über-
weisen. Bitte zahlen Sie den Betrag auf das Konto bei der 
Sparkasse KölnBonn, IBAN DE98370501981929792990,  
BIC COLSDE33XXX. Als Verwendungszweck ist die oben ge-
nannte zehnstellige Vergabenummer anzugeben. Die Vorlage 
des Einzahlungsbelegs, zum Beispiel die Auftragsbestätigung 
bei Onlinebuchung, ist Voraussetzung für die Herausgabe 
oder den Versand der Vergabeunterlagen.

Entgelt für die Unterlagen: 
Für Abholer: 35,60 Euro, Bei Versand: 40 Euro
Empfohlener Schlusstermin für die Anforderung von Unterla-
gen: 28.04.2014
Frist für die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge: 
06.05.2014, 10 Uhr
Zuschlagsfrist: 06.08.2014
Bewerbung/Angebote bitte richten an:  Stadt Köln, Zentrales 
Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A 21, Willy-Brandt-
Platz 2, 50679 Köln 
Bewerbungen/Angebote sind in allen Bestandteilen in deut-
scher Sprache abzufassen. 
Auskunft erteilt: Ihre Fragen senden Sie bitte an die E-Mail-
Adresse submissionsdienst-vergabeamt@stadt-koeln.de oder 
an die Faxnummer 0221/221-26272.
Bei der Eröffnung der Angebote dürfen Bieterinnen und Bieter 
oder ihre Bevollmächtigen anwesend sein.
Nachprüfungsstelle: Vergabekammer bei der Bezirksregierung 
Köln, Zeughausstraße 2–10, 50667 Köln 
Einlegung von Rechtsbehelfen: Genaue Angaben zu den Fris-
ten von Rechtsbehelfen:
siehe § 107 Absatz 3 Nummern 1 bis 4 Gesetz gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen (GWB) 
unverzüglich gegenüber der Stadt Köln nach Erkennen des 
Verstoßes gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren 
spätestens bis Ablauf der Angebots-/Bewerbungsfrist bei Ver-
stößen gegen Vergabevorschriften in der Bekanntmachung 
spätestens bis Ablauf der Angebots-/Bewerbungsfrist bei Ver-
stößen gegen Vergabevorschriften in den Vergabeunterlagen 
innerhalb von 15 Tagen nach Eingang der Mitteilung der Stadt 
Köln, der Rüge nicht abhelfen zu wollen 
siehe § 101b Absatz 2 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen (GWB)
30 Kalendertage ab Kenntnis des Rechtsverstoßes, spätes-
tens jedoch sechs Monate nach Vertragsschluss Im Fall der 
Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der EU 
30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Auftragsvergabe 
im Amtsblatt der EU 
Tag der Absendung der vorliegenden Bekanntmachung an 
das Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen 
Gemeinschaften: 11.03.2014
Anfragen per E-Mail zu Ausschreibungen und Vergabevorgän-
gen richten Sie bitte gleichzeitig an unser Postfach „Submissi-
onsdienst-Vergabeamt@stadt-koeln.de“
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Postvertriebsstück – Entgelt bezahlt

G 2663

Öffentliche Sitzungen der Ausschüsse und Bezirksvertretungen

24.03.2014 Unterausschuss Allgemeine Verwaltungsorga-
nisation
Rathaus Spanischer Bau,  
Theo-Burauen-Saal (Raum-Nr. B 121)
15:30 Uhr

Unterausschuss Informations- und  
Kommunikationstechnik
Rathaus Spanischer Bau,  
Heinrich Böll Saal (Raum-Nr. B 120)
16:00 Uhr

Ausschuss Schule und Weiterbildung
Historisches Rathaus, Konrad-Adenauer-Saal 
(Raum-Nr. 1.18)
16:00 Uhr

25.03.2014 Verkehrsausschuss
Rathaus Spanischer Bau,  
Theo-Burauen-Saal (Raum-Nr. B 121)
16:00 Uhr

27.03.2014 Liegenschaftsausschuss
Rathaus Spanischer Bau,  
Heinrich Böll Saal (Raum-Nr. B 120)
16:00 Uhr

Ausschuss für Umwelt und Grün
Rathaus Spanischer Bau,  
Theo-Burauen-Saal (Raum-Nr. B 121)
16:00 Uhr

Betriebsausschuss Abfallwirtschaftsbetrieb 
der Stadt Köln
Rathaus Spanischer Bau,  
Theo-Burauen-Saal (Raum-Nr. B 121)
16:00 Uhr

24.03.2014 Bezirksvertretung Mülheim
Bezirksrathaus Mülheim VHS-Saal,  
Wiener Platz 2a 
51065 Köln
17:00 Uhr

27.03.2014 Bezirksvertretung Innenstadt
Rathaus Spanischer Bau,  
Theordor-Heuss-Saal (Raum-Nr. A 119), 
50667 Köln
16:00 Uhr

Bezirksvertretung Nippes Bezirksrathaus 
Nippes, Sitzungssaal EG, Nebeneingang 2, 
Neusserstr. 450, 50733 Köln
17:00 Uhr

Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt Köln unter
http://www.stadt-koeln.de/ratderstadt/ausschuesse/ und http://www.stadt-koeln.de/bezirke/
Die Sitzungen des Rates der Stadt Köln, öffentlicher Teil, werden unter http://www.stadt-koeln.de als Livestream gezeigt.
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